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Wohngebäudeversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 
Unternehmen:  
Debeka Allgemeine Versicherung AG    
Deutschland 

 Produkt: 
Wohngebäudeversicherung   
für nicht ständig bewohnte Objekte 

 
Unser Informationsblatt bietet Ihnen einen ersten Überblick über eine Wohngebäudeversicherung. Es ist beispiel-
haft und daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen und den für Ihren Vertrag vereinbarten Versiche-
rungsumfang finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versiche-
rungsbedingungen). Bitte lesen Sie alle Unterlagen sorgfältig durch. 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 

Es handelt sich um eine Wohngebäudeversicherung. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen von Sachschä-
den an Ihrem Gebäude.   
 

 
Was ist versichert? 

 Versichert sind Ihr nicht ständig bewohntes 
Gebäude, das Gebäudezubehör, die Gebäu-
debestandteile und unmittelbar an das Ge-
bäude anschließende Terrassen, die beschä-
digt oder zerstört werden oder infolge eines 
Versicherungsfalls abhandenkommen.  
 

Versicherte Gefahren 

 Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, 
Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz ei-
nes Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung; 

 Leitungswasser; 

 Sturm und Hagel. 
 

Versicherte Schäden 

 Sachschäden infolge von Zerstörung, Be-
schädigung oder Abhandenkommen der ver-
sicherten Sachen infolge eines Versiche-
rungsfalls. 
 

Versicherte Kosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungs-
falls notwendigen und tatsächlich angefallenen 

 Schadensabwendungs- und Schadensminde-
rungskosten; 

 Aufräumungs- und Abbruchkosten und 

 Bewegungs- und Schutzkosten. 

 Wir ersetzen Ihnen bis zu dem hierfür verein-
barten Betrag die infolge eines Versiche-
rungsfalls tatsächlich entstandenen  

 Aufwendungen für notwendige Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen und  

 Preissteigerungen nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls.  

 
Versicherungssumme und Versicherungs-
wert 

 Folgender Versicherungswert kann vereinbart 
werden: 

 Neubauwert 

 Der Versicherungsschutz ist ausreichend, 
wenn die Angaben zum Gebäude zutreffend 
sind.  

 
 

Was ist nicht versichert? 

Einige Schadensfälle sind nicht versichert.  
Dazu zählen beispielsweise: 

x Photovoltaikanlagen nebst zugehörigen 
Installationen; 

x In das Gebäude nachträglich eingefügte 
-nicht aber ausgetauschte- Sachen, die 
ein Mieter oder ein Wohnungseigentü-
mer auf seine Kosten beschafft oder 
übernommen hat und für die er die Ge-
fahr trägt. 

   

 
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

Nich alle denkbaren Fälle sind versichert.  
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
sind z. B.:  

! Krieg; 

! Innere Unruhen; 

! Kernenergie; 

! Schwamm; 

! Sturmflut; 

! Schäden, die Sie vorsätzlich herbeige-
führt haben. 
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Wo bin ich versichert? 

 Sie haben für den in dem Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsort Versicherungs-
schutz.  

   

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

- Sie müssen alle Fragen im Antrag wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
- Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 
- Sie sind verpflichtet, einen Schaden so weit wie möglich abzuwenden bzw. zu mindern. Wenn ein 

Schaden eingetreten ist, müssen Sie uns dies unverzüglich melden und durch wahrheitsgemäße An-
gaben bei der Schadensermittlung und -regulierung unterstützen. 

- Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müs-
sen Sie uns ansprechen, damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann.  

   

 
Wann und wie zahle ich? 

- Sie zahlen den Beitrag wie im Vertrag vereinbart: jährlich oder monatlich. 
- Den Erstbeitrag müssen Sie, sofern nicht anders vereinbart, unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen 

ab Zugang des Versicherungsscheins, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn, zah-
len.  

- Wann Sie die folgenden Beiträge zahlen müssen, steht im Versicherungsschein.  
- Sie können die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, sie von Ihrer Bankverbindung einzuzie-

hen. Zahlen Sie den Erstbeitrag oder einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, kann das zum Verlust des 
Versicherungsschutzes führen. 

   

 
Wann beginnt und wann endet die Deckung? 

Wann der Versicherungsschutz beginnt, ist im Versicherungsschein angegebenen. Voraussetzung ist, dass 
Sie den Erstbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben.  
 
Der Versicherungsschutz gilt für die zunächst vereinbarte Dauer. Wenn nicht anders vereinbart, verlängert 
sich der Vertrag danach automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht 
kündigen. 

   

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ende eines Versicherungsjahres kündigen (das muss spätestens 
drei Monate vorher geschehen).  
 
Außerdem können Sie oder wir z. B. nach einem Schadensfall den Vertrag vorzeitig kündigen. Dann endet 
die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer.  
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